
Norda K. ist rehabilitiert!

In dem Rehabilitierungsverfahren Norda Krauel
wurde nach Verfassungsbeschwerde nun vom OLG Brandenburg wie folgt 
beschlossen:

Eine Einweisung in eine freiheitsentziehenden Maßnahme ohne Beschluss war 

rechtsstaatswidrig. Ein nachträglich erlassener „vorläufiger“ Einweisungsbeschluss ist 

unwirksam. Der Inhalt eines „vorläufigen“ Einweisungsbeschlusses, in dem das Entlassen 

in den Haushalt der Eltern vorgesehen ist, lässt darauf schließen, dass sachfremden 

Zwecken mit der Einweisung gedient wurde. Norda Krauel ist daher für die gesamte Zeit 

des Aufenthaltes im Durchgangsheim Bad- Freienwalde zu rehabilitieren. Das Verfahren 

Norda Krauel, dem ich hier als Verfasser für die Allgemeinheit dienen durfte, brachte 

zudem zu Tage, dass der Prüfungspflicht der Rehabilitierungskammern nicht hinreichend 

nachgekommen wird, wenn Zeugen nicht angehört werden und sich nur 1 zu 1 auf 

Aussagen der Jugendhilfeakten berufen wird. Für Norda und mich ist dies wohl ein ganz 

besonderes Weihnachtsgeschenk, zumal Norda nun auch Anspruch auf Opferrente haben 

wird.

Frohe Weihnachten uns Allen!

Robby Basler
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